
Satzung der SG Concordia Gräfenhain e.V. 
 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Name des Vereins lautet: „SG Concordia Gräfenhain e.V.“ 

(2) Er hat Sitz und Verwaltung in Ohrdruf Ortsteil Gräfenhain. Er ist im 

Vereinsregister des Amtsgerichts Gotha in das Vereinsregister unter der Nr. 

VR 285 eingetragen. 

(3) Die SG Concordia Gräfenhain e.V. wurde am 01.08.1990 gegründet und ist 

Mitglied im LSB Thüringen e.V., im KSB Gotha e.V. und im TFV e.V.. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Vereinszweck 

(1) Zweck des Vereins ist die körperliche und charakterliche Ertüchtigung seiner 

Mitglieder durch Pflege und Förderung der Leibesübungen auf breiter 

Grundlage. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung von 

Sportanlagen sowie der Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. 

(3) Die Sportgemeinschaft ist offen für alle sportinteressierten Menschen, 

unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, gesellschaftlichen Stellung, 

Parteizugehörigkeit, Rasse, Religion und Weltanschauung, sofern sie nicht 

rassistische, nationalistische oder faschistische Ziele vertreten. Die 

Sportgemeinschaft wirkt Fremdenfeindlichkeit und politischen, 

antidemokratischen Entwicklungen sowie damit verbundener Gewalt und 

Gewaltverherrlichung entgegen. 

 

§ 3 

Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß § 2 der Satzung 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos 

tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(2) Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu 

verwenden. Vereinsmitglieder oder Dritte erhalten keine Gewinnanteile. 

(3) Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei 

Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung 

erfolgt keine Rückerstattung etwa eingebrachter Vermögenswerte. 

(4) Eine Änderung des Vereinszwecks darf nur innerhalb des in § 3 (1) 

gegebenen Rahmens erfolgen. 

 

§ 4 

Abteilungen 

(1) Die Abteilungen organisieren den ordnungsgemäßen Ablauf des Übungs-, 

Trainings- und Wettkampfbetriebes in ihrer Sportart. 

 



(2) Die Abteilungen wählen auf Ihrer Abteilungsversammlung eine 

Abteilungsleitung, die aus mehreren Personen bestehen kann. Die 

Abteilungsleitungen sind dem Vorstand gegenüber auskunfts- und 

berichtspflichtig. 

 

§ 5 

Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins sind natürliche und juristische Personen,  die sich 

bereit erklären, den Vereinszweck und die Vereinsziele aktiv oder materiell 

zu unterstützen sowie Ehrenmitglieder. 

(2) Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des 

Vorstands erworben. Der Antrag soll den Namen, das Alter und die Anschrift 

des Antragstellers enthalten.  

(3) Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstands, die keiner Begründung 

bedarf,  kann der Antragsteller Beschwerde einlegen, über die die nächste 

Mitgliederversammlung entscheidet. Die Beschwerde ist innerhalb eines 

Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand 

einzulegen.  

 

 

§ 6 

Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen 

Personen auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines 

Mitglieds ist nur zum Ende eines Jahresquartals möglich. Er erfolgt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands unter 

Einhaltung einer Frist von 3 Monaten. 

(2) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden 

- bei erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 

- bei einem schweren Verstoß gegen die Interessen des Vereines,   

- bei groben unsportlichen Verhaltens oder 

- bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins. 

Insbesondere bei Kundgabe rechtsextremistischer, rassistischer oder 

fremdenfeindlicher Gesinnung, einschließlich des Tragens 

beziehungsweise Zeigens rechtsextremistischer Kennzeichen und 

Symbole.  

(3) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem Mitglied muss vor der 

Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme 

gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer 

Frist von einem Monat nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt 

werden, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur 

Mitgliederversammlung, die auf den Ausschluss folgt, ruhen die weiteren 

Rechte und Pflichten des Mitglieds.  

(4) Ein Mitglied kann des Weiteren von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der 

Zahlung von Beiträgen oder Umlagen in Höhe von mehr als einem 

Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den Vorstand 

erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten 

Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, vier 

Wochen vergangen sind.  



(5) Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinerlei Anspruch auf 

Anteile aus dem Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den 

Verein müssen binnen sechs Monaten nach Erlöschung der Mitgliedschaft 

durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht und begründet werden. 

 

§ 7 

Rechte und Pflichten 

 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den 

Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen. 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren 

Ordnungen des Vereins zu verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegenseitiger 

Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet. 

(3) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der 

Beiträge sowie deren Fälligkeiten werden von der Mitgliederversammlung 

bestimmt. 

(4) Ehrenamtlich Tätige haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, gegenüber den Mitgliedern und 

gegenüber dem Verein nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

§ 8 

Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung,  

b) der Vorstand. 

 

 

§ 9 

Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung haben alle Vereinsmitglieder eine Stimme.  

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich 

statt. Die Mitglieder werden durch den vertretungsberechtigten Vorstand 

unter Angabe einer Tagesordnung und ggf. Anträgen, spätestens vier 

Wochen vor Durchführung der Versammlung hierzu durch Aushang im 

Schaukasten in Gräfenhain in der Hauptstraße 26 und durch Veröffentlichung 

auf der Homepage, eingeladen.  

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 

Vereinsinteresse erfordert. Auf schriftliches Verlangen von mindestens 1/3 

aller Vereinsmitglieder hat der Vorstand binnen 6 Wochen eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Vorstand kann 

jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Dem 

Antrag der Mitglieder muss der gewünschte Tagesordnungspunkt zu 

entnehmen sein. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne 

Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 

(5) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

- Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

- Wahl des Vorstandes, Berufung des Jugendleiters und der 

Abteilungsleiter 



- Wahl der Kassenprüfer 

- Entlastung des Vorstandes 

- Festsetzung von Beiträgen, Gebühren oder Umlagen und deren Fälligkeit 

- Genehmigung des Haushaltsplans  

- Satzungsänderungen  

- Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von 

Mitgliedern in Berufungsfällen 

- Ernennung von Ehrenmitgliedern 

- Beschlussfassung über Anträge  

- Auflösung des Vereins.  

(6) Über den Ablauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 

Protokoll zu führen, welches vom Versammlungsleitenden und dem 

Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 10 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan 

ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben 

gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen 

wurden. 

Die Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe der Mitglieder den Vorstand. 

Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die 

Wahl findet nach Abstimmung durch die Mitgliederversammlung offen oder 

geheim mit Stimmzetteln statt.  

(2) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstands abwählen. Hierzu 

benötigt sie in Abweichung von (1) die Mehrheit der Stimmen aller 

Vereinsmitglieder. 

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge von Mitgliedern, die 

durch Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden sollen.  

(4) Die Mitgliederversammlung nimmt den jährlich vorzulegenden Bericht des 

Vorstands und den Prüfungsbericht des Kassenprüfers entgegen und erteilt 

dem Vorstand Entlastung.  

(5) Die Mitgliederversammlung entscheidet über den vom Vorstand jährlich 

vorzulegenden Haushaltsplan des Vereins.  

(6) Der Mitgliederversammlung sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht 

zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des 

Vorstands schriftlich vorzulegen. Sie wählt 3 Kassenprüfer für die Dauer von 

zwei Jahren, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 

Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um 

die Buchführung einschließlich des Jahresabschlusses zu prüfen und über 

das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten.  

(7) Die Kassenprüfer haben Zugang zu allen Buchungs- und 

Rechnungsunterlagen des Vereins. 

(8) Die Mitgliederversammlung ernennt auf Vorschlag des Vorstandes mit einer 

Mehrheit von 2/3 Ehrenmitglieder. Die Ernennung erfolgt auf Lebenszeit. 

(9) Sie entscheidet über die Aufstellung von Sektionen und wählt deren Leitung. 

 

 

 

§ 11 



Satzungsänderungen 

(1) Zu Satzungsänderungen sind abweichend von § 8 Ziffer 4 zwei Drittel der in 

der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen erforderlich.  

Beschlüsse über die Auflösung des Vereins erfordern eine Vierfünftel - 

Mehrheit auf der Mitgliederversammlung. In beiden Fällen müssen mehr als 

die Hälfte der Vereinsmitglieder zustimmen. 

 

§ 12 

Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 4 Personen: Vorsitzende/r, 

stellvertretende/r Vorsitzende/r, Kassenwart und Jugendwart. Die Amtszeit 

beträgt zwei Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils amtierenden 

Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 

Nachfolger gewählt worden sind. 

(2) Die Sektionsleiter werden von ihren Abteilungen gewählt und in den Vorstand 

berufen. Der Vorstand bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. 

(3) Wählbar sind nur volljährige Vereinsmitglieder, die sich zu dem Vereinszweck 

gemäß § 2 der Satzung bekennen und für diese innerhalb und auch 

außerhalb des Vereins eintreten.  

(4) Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht 

eines Beschlusses der Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse auf Vorstandssitzungen, die schriftlich, 

fernmündlich, per Fax oder E-Mail einberufen werden. Die Tagesordnung 

muss nicht vorab mitgeteilt werden. 

(6) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern beschlussfähig. Er fasst 

Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein 

Antrag als abgelehnt. Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit 

auch schriftlich, fernmündlich, per Fax oder E-Mail gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich, 

fernmündlich, per Fax oder E-Mail erklären. 

(7) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB von 

dem/der Vorsitzenden und dem/der Stellvertreter/in und dem Kassenwart 

vertreten, wobei zwei der genannten drei gemeinsam vertreten.  

(8) Entscheidungen über Arbeitsverträge, Kündigungen sowie  

 Mitgliedsaufnahmen und -ausschlüsse bleiben dem Vorstand vorbehalten. 

(9) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 

formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 

vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen der nächsten 

Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.  

(10) Der Vorstand kann Mitglieder, die besondere Aufgaben übernehmen, als 

       ständige Teilnehmer an den Vorstandssitzungen kooptieren. Die Kooptierten 

       haben beratende Aufgaben, aber kein Stimmrecht innerhalb des Vorstands. 

(11) Der Vorstand wird ermächtigt, Vereinsordnungen zu beschließen. Die 

Vereinsordnungen werden den Mitgliedern durch Aushang oder durch       

gesonderte Mitteilung bekannt gemacht. 

(12) Dies gilt auch für Änderungen und Aufhebungen bereits bestehender   

Vereinsordnungen. Die Vereinsordnungen sind kein Bestandteil der    

Vereinssatzung und werden nicht in das Vereinsregister eingetragen. 

     (13)Vereinsordnungen können für folgende Bereiche des Vereins erlassen  



            werden: Geschäftsordnung für den Vorstand 

Finanz- und Kassenwesen 

Abteilungsordnungen 

Jugendordnung 

Benutzungsordnungen für die vereinseigenen Anlagen und 

Einrichtungen 

 

§ 13 

Jugendordnung 

Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich im Rahmen der 

Jugendordnung und dieser Satzung selbständig. Die Vereinsjugendleitung 

erhält vom Vorstand des Vereins nach Maßgabe des Haushaltsplans des 

Vereins einen Etat zur Verwaltung in eigener Zuständigkeit. Der Jugendwart 

hat dem Vorstand über die Mittelverwendung Rechenschaft abzulegen. Das 

Nähere zur Vereinsjugend und ihren Organen regelt die Jugendordnung, die 

vom Vorstand des Vereins beschlossen wird. Die Jugendordnung darf den 

Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. Soweit die Jugendordnung 

keine Regelungen enthält, gelten die Bestimmungen dieser Satzung. 

 

§ 14 

Vereinsfinanzierung 

(1) Die erforderlichen Geld- und Sachmittel des Vereins werden u. a. beschafft 

durch 

a. Mitgliedsbeiträge, 

b. Spenden, 

c. Zuschüsse des Landes, der Kommunen und anderer öffentlicher 

Stellen, 

d. Entgelte für seine Tätigkeit im Bereich ... 

e. Sponsoring 

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags liegt im freien Ermessen des Mitglieds, der 

Mindestbeitrag ist von der Mitgliederversammlung festgellegt. 

(3) Die Aufnahmegebühr beträgt für Kinder 5 €, für Erwachsene 10,- €. 

 

 

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen des Vereins an die Stadt Ohrdruf Ortsteil Gräfenhain, die 

dieses ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Ortsteils 

Gräfenhain zu verwenden hat. Für die künftige Verwendung des 

Vereinsvermögens ist die Zustimmung des Finanzamts einzuholen.  

 

§ 15 

Inkrafttreten 

Diese Satzung ist in vorliegender Form von der Mitgliederversammlung am  

 

01.10.2021  beschlossen worden.  

 


